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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

22.12.2011 

Geschäftszahl 

2009/15/0153 

Rechtssatz 

In der Rechtsprechung ist anerkannt, dass die Kenntnis eines Vertreters (über einen Wiederaufnahmegrund) auch 
der vertretenen Partei zugerechnet wird (vgl. Ritz, BAO4, § 303 Tz 27). Aus der einkommensteuerlichen Natur 
des Verfahrens nach § 188 BAO folgt, dass die Kenntnis des im Feststellungsverfahren agierenden Vertreters 
auch den Beteiligten (hinsichtlich ihrer Einkommensteuerverfahren) zuzurechnen ist. 

Beachte 

Serie (erledigt im gleichen Sinn): 

2009/15/0012 E 26. Januar 2012 


